
Eingangsvermerk 

 
 

 Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Antragsdaten sowie 
der Forderung von Unterlagen zum Nachweis der erforderli-
chen Angaben ist § 20 der Verordnung über den grenzüber-
schreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr 
(GüKGrKabotageV). Sofern die erforderlichen Angaben nicht 
vollständig gemacht werden, kann über den Antrag nicht 
entschieden werden. 

 
 
Landratsamt Traunstein 
- Untere Verkehrsbehörde - 
Gabelsberger Str. 8 
83278 Traunstein 
 
 
Ant rag  au f  Er te i lung e iner  Fahrerbeschein igung  
 
Daten der Gemeinschaftslizenz und des Lizenzinhaber s 
Name und Rechtsform des Unternehmens 
 

      
 

Anschrift des Sitzes 
 

      
 

für den Sitz des Unternehmens maßgebliche Telefon- und Telefaxnummern 
 

      
 

Lizenznummer 
 

      
 

Anzahl der beglaubigten Abschriften der Lizenz 
 

      
 

Erteilungsbehörde 
 

      
 

Datum der Erteilung 
 

      
 

Gültigkeitszeitraum (von – bis) 
 

      
 

 
Daten des Fahrers, für den die Fahrerbescheinigung ausgestellt werden soll 
Name und Vorname 
 

      
 

Geburtsdatum 
 

      
 

Geburtsort 
 

      

Staatsangehörigkeit 
 

      
Art und Nummer des Ausweises 
 

      
 

ausgestellt am 
 

      
 

in 
 

      
Nummer der Fahrerlaubnis 
 

      
 

ausgestellt am 
 

      
 

in 
 

      
Nummer der Sozialversicherung 
 

      
 

 
Mit dem Antrag müssen zur Prüfung der Voraussetzungen der Erteilung einer Fahrerbescheinigung folgende Unterlagen vorgelegt 
werden: 

1. die dem Unternehmer erteilte Gemeinschaftslizenz, 
2. die Arbeitsgenehmigung-EU des Fahrpersonals, wenn eine solche erteilt worden ist, 
3. der Pass, Passersatz oder Ausweisersatz des Fahrpersonals, 
4. der Aufenthaltstitel des Fahrpersonals, 
5. die Fahrerlaubnis des Fahrpersonals, 
6. der Sozialversicherungsausweis des Fahrpersonals. 

 
 
 
      
Ort, Datum  Unterschrift des Gemeinschaftslizenz-Inhabers 
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